Fachamt: Hauptamt Vorlage-Nr.:  2026-033

Datum: 10.02.2026

Vergabeermachtiqung

Tiefgarage Leopoldsplatz
hier: Einrichtung einer Videolberwachung sowie eines 6ffentlichen W-Lan-Netzes

Beratungsfolge:

Gremium am Zustandigkeit
Verwaltungs- und Finanzausschuss | 12.03.2026 offentlich Beratung und
Beschlussfassung

Beschlussantrag:

1. In der Tiefgarage am Leopoldsplatz wird schnellstmoglich eine VideolUberwachung
sowie ein oOffentliches W-Lan-Netz eingerichtet. Fur die VideolUberwachung werden
zunachst

a. 6 Kameras am Treppenabgang Nagelseegasse,

b. 4 Kameras in den Vorraumen der Fahrstihle im 1. UG unter dem Rathaus,

c. 4 Kameras in den Vorraumen der Fahrstiihle im 2. UG unter dem Rathaus,

d. 10 Kameras fir die Parkflachen im Bereich unter dem Rathaus im 1. UG,

e. 10 Kameras fiur die Parkflachen im Bereich unter dem Rathaus im 2. UG
installiert.

2. Fur die MaRnahme Videolberwachung und W-Lan in der Tiefgarage Leopoldsplatz
wird die Ausschreibung der erforderlichen Leistungen freigegeben.

3. Die Verwaltung wird ermachtigt, innerhalb eines Gesamtkostenrahmens von 48.000 €
brutto den entsprechenden Auftrag, gemaf den vergaberechtlichen Vorschriften auf

das wirtschaftlichste Angebot zu erteilen.

4. Die Verwaltung wird beauftragt, alle fur die Umsetzung der Videolberwachung
erforderlichen MaRnahmen vorzunehmen.

5. Die Finanzierung erfolgt Uber den Investitionsauftrag 111240001160. Die
UberplanmaRige Ausgabe in Hohe von 41.000 € netto wird genehmigt.

Klimarelevanz: Keine

Sachverhalt/Begriindung:




1. Ausgangslage

Aufgrund diverser Vorkommnisse von Vandalismus, einschliellich Brandherden und
Verunreinigungen in der Tiefgarage am Leopoldsplatz soll, da andere MafRnahmen keinen
nachhaltigen Erfolg zeigen, eine Videouberwachung installiert werden.

Eine Videouberwachung starkt zudem das Sicherheitsgeflihl der Nutzer, gerade in den
Abendstunden und ist in vielen Parkhausern inzwischen Standard.

Die Satzung Uber die Benutzung und die Erhebung von Geblhren fiir die stadtischen
Tiefgaragen am Leopoldsplatz und am Rosenturmquartier untersagt in § 2 Abs. 7 das
unnotige Betreten oder Verweilen auf den Fahrbahnen und Rampen und verbietet den
Aufenthalt von Personen, der nicht im Zusammenhang mit dem Abstellen oder Abholen
eines Fahrzeugs steht. Ein Verstol3 gegen diese Regelung stellt gem. § 6 Abs. 1 e) eine
Ordnungswidrigkeit i.S. von § 142 der Gemeindeordnung fur Baden-Wurttemberg (GemO)
dar, fur die ein BuRRgeld verhangt werden kann.

Eine Videouberwachung darf wegen dem damit verbundenen Grundrechtseingriff nur letztes
Mittel sein. Im Vorfeld wurden alle milderen Mittel ausgeschopft, diese haben jedoch keinen
Erfolg gebracht.

2. Alternative MaRnahmen

Die Tiefgarage am Leopoldsplatz hat keine Offnungszeiten, sie ist 24 Stunden an 7 Tagen
die Woche gedffnet. Eine Reduzierung der Offnungszeiten ist aufgrund der eingerichteten
Dauerparkplatze nicht méglich. Ebenso wird die Tiefgarage bei Veranstaltungen in der
Stadthalle zum Parken genutzt, welche zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten
beginnen sowie enden. Daneben hatten Schliel3zeiten auch Auswirkungen auf die Nutzer der
Teilzeitparkplatze mit unterschiedlichen Nutzungszeiten, die oftmals mit den jeweiligen
Arbeitszeiten zusammenhangen. Die Vorfalle lassen sich zudem nicht zeitlich eingrenzen.
Um eine tatsachliche Verbesserung der Situation zu erreichen, musste die Tiefgarage dann
auch auBerhalb der Offnungszeiten so verschlossen sein, dass sie nicht mehr betretbar ist.
Dies ist organisatorisch und baulich nicht umsetzbar. Somit ist eine Reduzierung der
Offnungszeiten nicht geeignet.

In den vergangenen Jahren wurden sowohl Kontrollen durch den Gemeindevollzugsdienst
als auch eine verstarkte Kontrolle durch die Polizei vorgenommen. Angetroffene Personen
wurden der Ortlichkeit verwiesen und Hausverbote erteilt. Sofern die Voraussetzungen
vorlagen wurden auch Strafantrage gestellt. Es musste leider festgestellt werden, dass auch
die erteilten Hausverbote keine Wirkung zeigten, sondern zusatzlich VerstdRe gegen diese
festgestellt wurden. Hinzukommt, dass die Uberwachung der Tiefgarage in der notwendigen
Intensitat nach Ricksprache mit dem Revierleiter nicht auf Dauer durch die Polizei mdglich
ist.

Die Beauftragung eines Sicherheitsdiensts wurde unverhaltnismalig hohe Kosten
verursachen, die dann wieder entweder auf die Nutzer in Form einer Erhéhung der
Parkgebulhren, oder die Allgemeinheit umgelegt werden mussten. Dies ist in Anbetracht des
unsensiblen Bereichs einer Parkflache sowie alternativen Parkangeboten im Umkreis, nicht
vertretbar.

Somit bleibt die Videolberwachung als alleiniges geeignetes und angemessenes Mittel.

3. Umfang der Videoiiberwachung



Zunachst soll die Videouberwachung auf den Treppenabgang am Personaleingang des
Rathauses, die Vorraume der beiden Fahrstihle und die Parkflachen unterhalb des
Rathauses beschrankt werden.

Diese Beschrankung wird als erster Schritt aufgrund des geringeren Eingriffs im Vergleich zu
einer vollumfanglichen Uberwachung der Parkflachen, angestrebt. Insbesondere bleibt es so
zunachst moéglich bei Veranstaltungen die Parkflachen unterhalb der Stadthalle zu nutzen,
ohne von der Videolberwachung erfasst zu werden.

Die ausgewahlten Bereiche unterhalb des Rathauses bilden den Schwerpunkt der
Vorkommnisse, was ebenfalls fUr die Begrenzung spricht. Die Auswirkungen der
Videoliberwachung werden zeitnah Uberpriift. Sofern die begrenzte Uberwachung lediglich
zu einer Verlagerung der Problematik fiihrt, soll die Uberwachung auf die restlichen Abgange
und Parkflachen der Tiefgarage ausgeweitet werden. Im Zuge der notwendigen
Verkabelungsarbeiten werden die grundlegenden Vorarbeiten hierzu bereits geleistet. Die
Kosten sind im Gesamtkostenrahmen enthalten. Im Falle der Erweiterung mussten dann nur
noch die Anschlisse von den Verteilerschranken zu den einzelnen Kameras hergestellt,
sowie die Kameras selbst angeschafft und installiert werden. Hierfur wirden weitere ca.
15.000 € (ca. 600 € je Kamera) brutto anfallen. Die Entscheidung tber die Erforderlichkeit
einer Erweiterung konnte der Birgermeister treffen.

Im ersten Ausbauschritt sollen 34 Kameras installiert werden. Um die Kameras selbst vor
Vandalismus zu schutzen, erfolgt die Installation so, dass jede Kamera von einer anderen
mit aufgezeichnet mit. Die Kameras sind dauerhaft eingeschaltet, eine Aufzeichnung erfolgt
nur bei registrierter Bewegung.

Die anlassbezogene Auswertung der Videoaufzeichnungen erfolgt durch Mitarbeiter der
Verwaltung, die auch bereits die Auswertung der Videoluberwachung in der Stadthalle
vornehmen. Je nach Art des Vorfalls werden dann die entsprechenden MalRnahmen
(Hausverbot, BuRgeld, Strafantrag) veranlasst. Im Ubrigen hofft die Verwaltung auf den
praventiven Charakter der Videoliberwachung. Ohne Hinweise auf Vorkommnisse werden
die Aufnahmen nach 14 Tagen geldscht.

4. Offentliches W-Lan-Netz

Die Kabelarbeiten fur die Videoliberwachung schaffen gleichzeitig Synergien fur die
Einrichtung einer W-Lan-Abdeckung in der Tiefgarage, welche die Nutzung der EasyPark-
App in der Tiefgarage ermoglichen wurde. Daher soll die Einrichtung einer W-Lan-
Abdeckung mit durchgefihrt werden. Die Kosten fiir diese Kabelarbeiten, die Anschaffung
und Installation der Access-Points liegen bei ca. 3.000 € brutto und sind im
Gesamtkostenrahmen enthalten.

5. Weiteres Vorgehen

Fir die Videoluberwachung werden die notwendigen Dokumentationen und Hinweise erstellt
und an entsprechender Stelle angebracht. Die Inhaber von Dauer- und Teilzeitparkkarten,
die regelmaRig im betroffenen Bereich parken, werden per Informationsblatt an den
Autoscheiben informiert.

6. Festlegung der Vergabeart
Fir diese Malnahme wird gem. der UVQgO eine freihandige Vergabe durchgefuhrt.

7. Finanzierung



Fur die Einrichtung einer Videoliberwachung des Bereichs unter dem Rathaus mit
Erweiterungsoptionen sowie einer flachendeckenden W-Lan-Abdeckung fur die gesamte
Tiefgarage entstehen Kosten von rund 48.000 € brutto.

Die Finanzierung erfolgt GUber den Investitionsauftrag 111240001160 des
Gebaudemanagements. Hier stehen im Haushaltsplan 2026 keine Mittel zur Verfigung. Da
die Tiefgarage am Leopoldsplatz der Umsatzsteuer unterliegt und dadurch die Gemeinde bei
Anschaffungen vorsteuerabzugsberechtigt ist, sind nur die Netto-Kosten von rund 41.000 €
als uberplanmafige Ausgabe zu genehmigen.

Peter Reichert
Blrgermeister



	Datum
	Ostatus
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	SMC_BM_VOTEXT5
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Anlage

